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Vorwort

Das Buch setzt nach 40 Jahren eine im Jahre 1980 zusammen mit Friedhelm 
Hase veröffentlichte Untersuchung über „Verfassungsgerichtsbarkeit und 
politisches System“ fort. Es verbindet wie die frühere Arbeit verfassungs-
theoretische Überlegungen zur Funktion der Verfassungsgerichtsbarkeit in 
Deutschland und anderen Ländern mit der konkreten Analyse von Ent-
scheidungen, die als exemplarisch angesehen werden können. Entsprechend 
der weltweiten Verbreitung der Verfassungsgerichtsbarkeit ist der internati-
onale Teil sehr viel umfangreicher geworden. Diese vergleichenden Fallstu-
dien haben unterschiedlichen Umfang.

Leider konnte das Urteil des BVerfG zum Klimaschutz vom 24.3.2021 
(Az.: 1 BvR 2656/19) im Text nicht mehr berücksichtigt werden. Es bestätigt 
eine im 1. Teil kritisierte Neigung, Sachverhalte unter Vernachlässigung der 
Bedingungen der neuen „Gesellschaft der Netzwerke“ als gesichert zu un-
terstellen. Zugleich wird die Unmittelbarkeit von Lebensinteressen der Ein-
zelnen durch ein problematisches Recht auf Zuteilung von „Freiheitschan-
cen“ geschützt, das eine antiinstitutionelle Komponente hat.1

Ich danke Thomas Vesting (Goethe-Universität Frankfurt) und seinen 
Mitarbeitern für technische Hilfe (insbesondere Korrekturlesen). Thomas 
Vesting selbst hat einen Teil des Manuskripts gelesen und mir wertvolle An-
regungen gegeben. Auch Ino Augsberg (Christian-Albrechts-Universität, 
Kiel), dessen Mitarbeiter ebenfalls dankenswerterweise Korrekturarbeiten 
übernommen haben, danke ich für wichtige Gespräche zum Thema, für 
Anstöße zur „Rückkehr“ zum französischen Poststrukturalismus und zur 
Abkehr von einem „bloß“ soziologischen Verständnis der Interdisziplinari-
tät. Mit Friedhelm Hase bin ich seit mehr als 40 Jahren wissenschaftlich 
und freundschaftlich verbunden. Auch mit ihm habe ich auf der Rückkehr 
zu gemeinsamen Überlegungen zur Verfassungsgerichtsbarkeit viele Ge-
spräche geführt. Zusammen haben wir ein weiteres Projekt in Arbeit, das 
zentralen Fallkonstellationen gewidmet ist, die für das Verständnis der Ver-
fassungsgerichtsbarkeit in Deutschland unter den Bedingungen des Über-

1 Kritisch dazu Karl-Heinz Ladeur, FAZ – Einspruch v. 30.4.2021 – https://www.faz.
net/einspruch/freiheit-als-anspruch-auf-verschaerfte-staatliche-planung-17319882.html? 
GEPC=s3&premium=0xe9779b246d46561dfd45c2a56290589e.
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gangs zur digitalen Gesellschaft von paradigmatischer Bedeutung sein wer-
den, nämlich digitale Grundrechte und Sozialrecht. Danken möchte ich 
auch meinem Doktoranden Mansoor Koshan für viele anregende Gesprä-
che. Gute Doktoranden sind das beste Mittel gegen den Kulturpessimismus 
des Alters! Schließlich ein Wort des Dankes an Frau Daniela Taudt, die den 
Text kompetent verlegerisch betreut und mich sehr unterstützt hat. Für die 
verbliebenen Mängel gilt das übliche caveat.

Karl-Heinz Ladeur Hamburg/Bremen, August 2021
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I. Einleitung: Rückblick auf
„Verfassungsgerichtsbarkeit und politisches System“

(1980)

In dem 1980 erschienen Buch „Verfassungsgerichtsbarkeit und politisches
System“1 hatten Friedhelm Hase und der Autor die These begründet, dass die
Entwicklung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nur vor
dem Hintergrund der sich nach den Anfangsjahren herausbildenden Kon-
sensorientierung des deutschen politischen Systems der Nachkriegszeit zu
erklären sei. Dagegen sprach und spricht nicht, dass die Gegensätze zwischen
insbesondere SPD und CDU in den ersten zehn Jahren des Aufbaus der
Bundesrepublik noch scharf konturiert waren. In den Fragen, in denen die
Gegensätze sich auch in einzelnen Konflikten sehr zugespitzt haben, wie
insbesondere im Streit um die Wiederbewaffnung, ist das BVerfG dann auch
an die Grenzen seiner Entscheidungsfähigkeit gestoßen. Aus der dadurch
ausgelösten Krise ist das BVerfG durch den Wahlsieg der christlich-liberalen
Koalition im Jahre 1957 gerettet worden. Eine gerichtliche Entscheidung war
nach der Erreichung und Ausnutzung der verfassungsändernden Mehrheit
obsolet geworden.

In anderen Fragen, die dem Gericht mehr Spielraum ließen, wie z.B. im
Investitionshilfestreit2, hat es die Interpretation der Freiheitsrechte offenge-
halten für eine stärkere staatliche Einflussnahme auf die Marktentwicklung
und hat damit auch Handlungsspielräume der SPD für die Zukunft erhalten.
Das Gericht hat hier die für seine Konzeption der wirtschaftlichen Freiheits-
rechte charakteristische vage Kompromissformel von der „Gemeinschafts-
bezogenheit und Gemeinschaftsgebundenheit“ der Freiheit entwickelt, an
der es im Wesentlichen bis in die Gegenwart festgehalten und dadurch die
Eigenlogik des wirtschaftlichen Handelns und paradoxerweise deren kollek-
tive Dimension, wie noch zu zeigen sein wird, weitgehend vernachlässigt hat.
Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass auch in der CDU ebenso wie in
der CSU marktwirtschaftliches Denken und Handeln schon früh mit Ele-
menten staatlicher Intervention verbunden waren. Das BVerfG hat dies nicht
nur im Investitionshilfeurteil wiederum mit der Formel von der Gemein-

1 Campus: Frankfurt a. M./New York.
2 BVerfGE 4, 7, 14 f.
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schaftsorientierung der Freiheitsrechte in einer durchaus problematischen,
ambivalenten Formel aufgenommen und damit auch seinen eigenen Ent-
scheidungsspielraum weit über die Grenzen der wirtschaftlichen Grund-
rechte hinaus erweitert. Unsere These in dem genannten Buch zielte darauf
zu belegen, dass die zwischen CDU/CSU und SPD konfliktreichen Ent-
scheidungsgegenstände der ersten 30 Jahre durchweg davon bestimmt waren,
dass die Positionen der im Bundestag vertretenen Parteien so weit füreinan-
der durchlässig waren, dass jeweils Minderheiten innerhalb der streitenden
Parteien für die Mehrheitsposition der anderen Seite offen waren oder die
Entscheidungen des BVerfG über wichtige Kontroversen zwischen den Par-
teien jedenfalls der unterliegenden Seite nicht die Möglichkeit verstellt ha-
ben, ihre Politik in substanzieller Weise durch Reformulierung einer neuen
Entscheidungsstrategie zu verändern, ohne das Gesicht zu verlieren. Dies
entspricht interessanterweise auch einer realistischen Beschreibung der Mög-
lichkeitsbedingungen der internationalen Gerichtsbarkeit zwischen Staaten,
die als davon abhängig angesehen wird, dass entweder der Streitgegenstand
für beide Seiten als nicht wichtig genug angesehen wird oder von vornherein
mit einem Kompromissangebot des Gerichts zu rechnen ist.3

Daneben gab es eine Reihe von Konflikten, die nicht von scharfen par-
teipolitisch bestimmten Gegensätzen geprägt waren und die dem BVerfG
dadurch mehr Entscheidungsspielraum gegeben haben. Das gilt auch für das
Spiegel-Urteil4, das infolge eines Abstimmungspatts (4:4 Entscheidung) in
der Sache (Durchsuchung der Redaktionsräume des „Spiegel“) dazu beige-
tragen hat, dass die Regierung wiederum ihr Gesicht wahren konnte. An-
dererseits hat die Entscheidung es aber ermöglicht, dass die grundsätzlichen
liberalen Argumente, einschließlich der Öffnung einer Perspektive auf das
„Institut ,freie Presse‘“, die in der Begründung der formal unterlegenen Rich-
tergruppe höchst prominent zur Geltung gebracht worden ist, langfristig der
Rechtsprechung des Gerichts eine Wendung zu einem prozesshaften Ver-
ständnis der Kommunikationsfreiheiten gegeben haben. Die Bedeutung der
Verwendung des nur aus heutiger Sicht möglicherweise nebensächlich er-
scheinenden Begriffs „Institut ,freie Presse‘“ in dieser Entscheidung ist kaum
zu überschätzen.5 Ähnliches gilt für die frühere (erste) Entscheidung zur
Rundfunkfreiheit6, die ihrerseits wegen der starken Betonung der Kompe-
tenzen der Länder auch Interessen der CDU/CSU zum Tragen kommen ließ
und die Niederlage der Bundesregierung dadurch abmilderte. Zugleich
konnte das BVerfG dadurch Anschlussmöglichkeiten für künftige Entschei

3 A. Mark Weisburd, Failings of the International Court of Justice, Oxford 2016.
4 BVerfGE 20, 162.
5 BVerfGE 20, 162, 174.
6 BVerfGE 12, 205.
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dungen eröffnen7, die eine Weiterentwicklung an neuen rundfunkrechtlichen
Fällen als Kontinuität stiftend erscheinen lassen würden. Für den Bereich der
Presse- und der Meinungsfreiheit wurde dies schon dadurch erleichtert, dass
es dann vielfach nicht mehr um Entscheidungen ging, an denen die Regierung
oder die Parlamentsmehrheit unmittelbar im Organstreitverfahren8 als Ver-
fahrenspartei beteiligt waren (Verfassungsbeschwerden gegen Gesetze9).

Auf weitere Einzelheiten der Rechtsprechung des BVerfG in den ersten
30 Jahren seines Bestehens braucht hier nicht eingegangen zu werden. Es sei
nur auf das zitierte Buch „Verfassungsgerichtsbarkeit und politisches Sys-
tem“ verwiesen. Hier kommt es vor allem darauf an, den Anschluss an die
Analyse der Rechtsprechung in der seit dem Ende des Beobachtungszeit-
raums dieses Buches verstrichenen Zeit zu finden. Es soll schrittweise durch
die Untersuchung wichtiger Entscheidungen des Gerichts versucht werden,
eine Beschreibung der veränderten Rolle des Gerichts in den letzten 40 Jah-
ren seiner Rechtsprechung und der Geschichte Deutschlands zu ermögli-
chen. Ein neuer Akzent wird bei der Frage nach den Bedingungen der Kon-
struktion des Möglichkeitsraums gesetzt, der bei den Subjekten wie beim
BVerfG dieVorstellung einer Kontinuität des Weltverhältnisses erlaubt.10

7 Vgl. insbes. BVerfGE 57, 295 – FRAG, und BVerfGE 73, 118 – Niedersachsen-Urteil.
8 So noch BVerfGE 83, 238 – NRW.
9 BVerfGE 74, 297 – Baden-Württemberg; BVerfGE 90, 60 – 1. Rundfunkgebührenur-

teil; BVerfGE 119, 181 – 2. Rundfunkgebührenurteil; BVerfGE 149, 222.
10 Vgl. Hayden White, The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical

Representation, Baltimore/London 1990, S. 86 ff.
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II. Die neue Konstellation:
Das Bundesverfassungsgericht nach
dem Niedergang der Volksparteien

1. Rückgang der parteipolitischen Prägung
der Verfassungskonflikte

a. „Die Parteien als dynamische Faktoren des politischen
Lebens im Staat“

Zunächst ist festzuhalten, dass die Entscheidungskonstellationen im nun-
mehr untersuchten Zeitraum sich dadurch unterscheiden, dass die Zahl der
Fälle, die von scharfen politischen Polarisierungen bestimmt sind, immer
mehr zurückgeht. Solche Fälle finden sich noch in den 80er Jahren des
20. Jahrhunderts, etwa im Rundfunkrecht. Dies ist symptomatisch, weil das
Rundfunkrecht, dessen Anfänge durch das erste Rundfunkurteil eine cha-
rakteristische Wendung erhalten haben, in besonderer Weise von dem Para-
digma der „Gesellschaft der Organisationen“ geprägt worden ist. Vor allem
seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts kann man eher von einer frag-
mentierten Ordnung sprechen, deren politische und Wertkonflikte weniger
durch die Parteien oder andere Organisationen vorstrukturiert werden, son-
dern immer mehr Formen einer „Identitätspolitik“ oder anderer Varianten
der politischen Zersplitterung (auch) in Deutschland zutage treten lassen und
die Stabilität des „common knowledge“ untergraben und immer mehr eine
Frage aufwerfen, nämlich „the question of the shared“.1 In Deutschland
herrscht sehr stark eine rechtszentrierte Beobachtung der Stellung des
BVerfG vor. Die Verfassungsrechtsprechung ist aber ein besonderer Fall des-
sen, was Lisa Conant „contained justice“ genannt hat2, d.h. eine Rechtspre-
chung, die in ihren Konzeptionen wie in ihrer Durchsetzung besonders stark
von „der“ Politik abhängig ist.3 Es sind nicht primär die Juristen, die das

1 Lawrence Rosen, Law as Culture. An Invitation, Princeton 2006, S. 129.
2 Lisa Conant, Justice Contained and Law and Politics in the European Union, Ithaca,

NY 2002, S. 6 und passim.
3 Das ist auch in Deutschland so. Der Hinweis des früheren Verfassungsrichters J.

Masing auf die Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit in Polen und Ungarn riskiert
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Verfassungsrecht (fort-)bilden, sondern eben die gesellschaftlichen und po-
litischen Akteure, die den Rahmen des Denk- und Machbaren setzen und
verändern – auch wenn Juristen, insbesondere Richter, das nicht sehen wol-
len. Die Parteien haben im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts das in der
Gesellschaft vorhandene Wissen in einer Entscheidungen ermöglichenden
Form der Alternativenbildung zur Geltung gebracht.4 Diese kognitive Seite
der Repräsentation wird in der „Gesellschaft der Organisationen“ supple-
mentiert durch die Möglichkeit des Rekurses auf, allerdings zersplittertes
organisationales Expertenwissen.

Das BVerfG hat schon im SRP-Urteil praktisch richtig gesehen: „Die Par-
teien als die dynamischen Faktoren des politischen Lebens im Staate sind es
vor allem, in denen die politischen Ideen entstehen und weiterwirken.“5 Die
Parteien sind unter den (post-)modernen Bedingungen die Institutionen, die
den Prozess der Repräsentation ins Werk setzen und den Bürgern eine prak-
tische „zukunftsorientierte Perspektive“ bieten.6 Das ist nicht nur eine Beob-
achtung des BVerfG, sondern Ausdruck der Anerkennung der Abhängigkeit
nicht nur des Parlaments, sondern auch des BVerfG selbst von dem Vorrat an
Möglichkeiten und von den „Wissensbeständen“, die primär von den Par-
teien, aber auch anderen repräsentativen Organisationen prozessiert wer-
den.7

zu übersehen, dass auch die Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland stark vom politi-
schen System geprägt wird – allerdings einem anderen; FAZ v. 16.7.2020, Nr. 163, 6. Die
Parteien sind in Deutschland in jüngster Zeit auffällig darum bemüht, möglichst die Wahl
eigenständiger politischer Richter zu vermeiden.

4 Vgl. Karl-Heinz Ladeur, Rechtliche Möglichkeiten der Qualitätssicherung im Jour-
nalismus, Publizistik 45 (2000), 442 m.w.N.

5 BVerfGE 2, 1, 15 – SRP.
6 Nadia Urbinati, Representation as Advocacy: A Study of Democratic Deliberation,

Political Theory 28 (2000), 758, 760; dies., Representative Democracy: Principles and
Genealogy, Chicago 2008, S. 50.

7 Vgl. dazu im Folgenden unter b. Deshalb kann das BVerfG in einem rechtlich und
politisch bedeutungsvollen Sinn nicht der „Hüter der Verfassung“ kraft überlegenen Wis-
sens sein, der die anderen Akteure in politicis „aufklären“ müsste oder auch nur könnte, so
aber der Ansatz von Oliver W. Lembcke, Hüter der Verfassung. Eine institutionentheo-
retische Studie zur Autorität des Bundesverfassungsgerichts, Tübingen 2007, insbes. S. 28;
deshalb kann es auch seine für diesen Zweck einsetzbare „Ansehensmacht“(S. 303, 338)
nicht selbst verdienen. Sonst müsste man annehmen, die in diesem Buch untersuchten
Verfassungsgerichte unterschieden sich in nennenswerter Hinsicht vom BVerfG. Das ist
sicher die geringste Differenz; vgl. allg. auch (differenzierter) ders., Autorität der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit – eine Skizze in vergleichender Absicht, in: Christian Boulanger et al.
(Hrsg.), Die Politik des Verfassungsrechts. Interdisziplinäre und vergleichende Perspekti-
ven auf die Rolle und Funktion von Verfassungsgerichten, Baden-Baden 2013, S. 37; auch
Christian Boulanger, Rollen und Funktionen der Verfassungsgerichtsbarkeit – eine theo-
retische Annäherung, ebd., S. 67: die Analogie zu einem „Stück“, in dem unterschiedliche
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b. Was heißt Repräsentation?

Der mit vielen Theorien verbundene Begriff der „Repräsentation“ in dem
hier gemeinten Sinn bedarf der Erläuterung in einer Zwischenüberlegung.

Die „Repräsentation“ darf nicht allein auf die Form ihrer politischen Dar-
stellung von Einheit und die Begründung eines Vertretungsverhältnisses für
eine „Menge“ bezogen werden, die nicht als Ganze handlungsfähig sein
kann8, obwohl diese sich seit der Renaissance eine „world of our making“ (V.
Kahn) zurechnen lassen muss – ohne die Welt wirklich zu beherrschen. Die
Darstellung von Einheit ist nur die eine Seite der Repräsentation. Die pri-
märe, darunter verborgene Seite, das praktische Register der Repräsenta-
tion, basiert auf der Herstellung eines produktiven Entsprechungsverhältnis-
ses nicht zwischen einer formlosen „Menge“ von Individuen und der Form
ihrer Einheit. Vielmehr orchestriert die Repräsentation ein Verhältnis zwi-
schen einerseits den praktischen gesellschaftlichen Lebensformen sowie den
in diese eingetragenen Konventionen und Wissensbeständen, die weitgehend
sprachlos bleiben und sich dem Zwang zur Begründung durch ihre eigene
Praxis entziehen, und andererseits den politisch-rechtlichen Formen der Be-
obachtung und Reflexion der Gesellschaft innerhalb eines theoretischen Re-
gisters der expliziten Regelbildung und der Intervention „von oben“. In den
Lebensformen kann einerseits mehr „gesehen“ und gehandelt werden: im
Medium einer distribuierten Erfahrung, andererseits aber kann nur aus der
Distanz der Repräsentation (die auch im wörtlichen Sinne eine „Vor-stel-
lung“ ist), ein Spektrum von verallgemeinerungsfähigen Handlungsmustern,
universellen Regeln, insbesondere Beweis- und Wissensregeln, abstrakteren
Wissensbeständen erzeugt werden, ohne die eine Gesellschaft, die permanent
mehr Möglichkeiten jenseits der Wirklichkeit ihrer Lebensformen hervor-
bringt, nicht existieren kann.

Repräsentation setzt Distanz voraus9 – zwischen Meinung und Entschei-
dung, zwischen dem einzelnen sozialen Akteur und „seiner“ Repräsentation.
Der Spalt muss überbrückt werden durch „comprehensive filtering, refining
and mediating“ von Interessen und Meinungen.10 Dazu gehört auch die Wie-
dereinführung der Repräsentation in das Verhältnis zwischen den Repräsen-

„Rollen“ wahrgenommen werden, erscheint problematisch, da dies ein „Stück“ ohne Au-
tor wäre, in dem sich die Bedingungen ständig ändern.

8 Vgl. Marina Martinez Mateo, Politik der Repräsentation: Zwischen Formierung und
Abbildung, Wiesbaden 2018, S. 315.

9 Samuel Weber, Doing Away With Freud’s ,Man Moses‘, in: Targets of Opportunity.
The Militarization of thinking, New York 2005, S. 63, 85; allg. auch ders., „The Principle of
Representation“. Carl Schmitt’s ,Roman Catholicism and Political Form‘, in: Targets of
Opportunity: On the Militarization of Thinking, New York 2005, S. 42.

10 Urbinati, aaO (Representation as Advocacy), 760; dazu auch Jeremy Waldron, Re-
presentative Lawmaking, Boston University Law Review 89 (2009), 335, 353.
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tierten selbst als Herausforderung der „self-reformation“ des Einzelnen.11

Auch das Subjekt entwickelt ein Bild, eine Repräsentation von sich selbst,
sonst ist politische Repräsentation unmöglich. Dies impliziert wiederum
nach der einen Seite ein (Selbst-)Verhältnis, nämlich das der „Selbstreform“12,
der Selbstrelativierung, der Uneinigkeit mit sich selbst13, über das man sich
für die Beobachtung der anderen öffnet. Repräsentation „helps depersona-
lize claims and opinions“ und ermöglicht so „the mingling and associating of
citizens“.14 „Repräsentation“ als Weltverhältnis impliziert für die Individuen
die „Ent-Gemeinschaftung“, die „De-Familiarisierung“, den Zwang zur Be-
obachtung des Selbst mit den Augen der andern und damit die Einsicht, dass
der Einzelne nicht seine Identität zur Grundlage für die Bewertung der De-
mokratie erheben kann.15 Freiheit ist immer „disquieted freedom“ – und
darauf muss sich auch das Recht einstellen.16 Das bedeutet zugleich, dass die
Bewegung der Repräsentation sich nicht von der Kommunikation und der
Arbeit in und zwischen den Lebensformen („von Nachbar zu Nachbar“ [A.
Macé]17) ablösen darf, sondern ein heterarchisches, unberechenbares Mo-
ment der praktischen Repräsentation auf Dauer unterstellen muss. Die „De-
Familiarisierung“ des Wissens der Lebenswelten erzeugt eine Spannung, die
den gesellschaftlichen Wissensbeständen neue Möglichkeiten eröffnet, den
Varietätspool erweitert, aber nicht das vor allem in die Operationsweise der
Lebenswelten eingetragene implizite Wissen hinter sich lässt. „Repräsenta-
tion“ basiert nach der hier für richtig gehaltenen Lesart auf einem perma-
nenten Prozess des Durcharbeitens der „Wissensbestände“ der Gesellschaft

11 Vgl. Nadia Urbinati, Disfigured Democracy. Opinion, Truth, and the People, Cam-
bridge, MA 2014, S. 217. Ein paradigmatisches Beispiel für dieses Verhältnis von Lebens-
formen und Gesetz bietet das jüdische Gebot zum fortwährenden „Studium“ des Gesetzes:
Dies impliziert ein Verweisungsverhältnis zwischen den durch die Zeit gegebenen Traditi-
onen und der nie endenden Auseinandersetzung mit der „Gabe“ des Gesetzes, Bruno Kar-
senti, Moı̈se et l’idée de peuple. La vérité historique selon Freud, Paris 2012, S. 48; Karl-
Heinz Ladeur, Moses Mendelssohn und die Schrift des Gesetzes, in: Ursula Goldenbaum
et al. (Hrsg.), Moses Mendelssohns Philosophie im Kontext, Hannover 2020, S. 235.

12 Kirk Wetters, Impasses of the Public Sphere From Hobbes to Habermas, New York
2008, S. 137 – im Anschluss an J. Locke.

13 Ino Augsberg, Kassiber, Tübingen 2016, S. 91.
14 Urbinati, aaO (Representation as Advocacy), 760.
15 Pierre-Henri Tavoillot, La justice entre idéalisme et pragmatisme: les débats de la

philosophie contemporaine, in: Michel Wieviorka (Hrsg.), Rendre (la) Justice, Auxerre
2013, S. 265.

16 Svetlana Boym, Another Freedom. The Alternative History of an Idea, Chicago 2010,
S. 265, zu der durch die Freiheit ermöglichten Dauervariation innerhalb der Handlungs-
muster, die aber zugleich die Möglichkeit eines Exzesses mit sich führt, der die sozialen
Regeln und Muster transzendiert.

17 Josiah Ober, Democracy and Knowledge. Innovation and Learning in Classical
Athens, Princeton 2010.
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mit dem Ziel der Erzeugung eines anderen allgemeineren öffentlichen Wis-
sens gegenüber den selbstorganisierten operativen Verkehrsregeln, die in die
„Wissensbestände“ eingetragen sind. Repräsentation in dem hier gemeinten
Sinn ist nicht die teleologisch verstandene Repräsentation von Einheit, son-
dern ein Set von Praktiken, die auf ein experimentelles Denken der unmög-
lichen Kompatibilisierung von Spannungen innerhalb der fragmentierten
Ordnung angelegt sind.

In der „Gesellschaft der Organisationen“ verlangt die Vervielfältigung der
Möglichkeiten eine weitere Mediatisierung des Weltverhältnisses der Indi-
viduen, nämlich das Akzeptieren der Eigenlogik der Organisationen, die
nicht mehr nur als „große Individuen“ gesehen und behandelt werden kön-
nen. Dazu gehört die Entwicklung langer Handlungsketten ebenso wie die
strategische Reflexion des in der Organisation hergestellten Wissens. Die
Form der Repräsentation verlangt andererseits eine Bereitschaft zur Über-
windung der Grenzen der über die Individuen distribuierten Erfahrung durch
die vorgelagerte Verallgemeinerung der Interessen in Gruppen (z. B. der Un-
ternehmensverbände oder Gewerkschaften), die Selbstreflexivität der gesell-
schaftlichen Institutionen und auch die der spontan erzeugten gesellschaft-
lichen Konventionen, innerhalb derer ebenfalls mit mehr Möglichkeiten ge-
rechnet werden muss. Auch die „Gesellschaft der Organisationen“ bringt im
Erfolgsfall eine neue heterarchische Dimension der Repräsentation ins Spiel,
die produktive Irritation und die wechselseitige bewegliche Anpassung zwi-
schen den Organisationen (sozusagen von „Nachbar zu Nachbar“ in den
neuen Nachbarschaftsverhältnissen der „Gesellschaft der Organisationen“),
die wiederum den Wissensbeständen der Gesellschaft neue Möglichkeiten
zuführt, also die Grenzen der Sprachspiele überschreitet und ihren Varietäts-
pool erweitert. Auf diese Weise gewinnen auch die Lebensformen mehr Dy-
namik und Anpassungsfähigkeit. Dieser Prozess kann nicht als „Formie-
rung“ der „Menge“ von Individuen gedacht werden, der als paradoxen ge-
fährlichen Rest den Widerstand der „negativen politischen Subjektivität“
hervorruft, da er nicht in der Form der Repräsentation aufgeht und nicht
aufgehen kann.18 Dies ist eine Paradoxie, aber eine, mit der die Gesellschaft
leben kann und aus der sie sogar die Kraft zur Veränderung entwickelt. Zwi-
schen Form und Formlosigkeit tritt die Lebensform der Praktiken, der im-
personalen Wissensbestände, mit denen gearbeitet wird. Das Spannungsver-
hältnis zwischen dem praktischen Register der Lebensformen und dem theo-
retischen Register der Repräsentation wird bei M. Foucault als ein quasi-
revolutionäres Potential der Widerständigkeit gedeutet.19 Doch davon kann

18 Die Kraft der Kunst, Berlin 2014, S. 88.
19 Vgl. Brendan Boyle, Foucault among the Classicals, Foucault Studies 2012, Nr. 13,

138, 144.
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